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1.1 Einleitung: 
 

Gemäß schriftlichen Auftrag des Amtsgerichts Herne vom 12.11.2025 wurde der Un-

terzeichner beauftragt, zum Zweck der Zwangsversteigerung, für den 46,5674/1000 

Miteigentumsanteil an dem bebauten Grundstück, Wohnungsgrundbuch Blatt 7554 

von Herne, Gemarkung Herne, Flur 31, Flurstück 262, Straßburger Straße 26, 28, 30 

in 44623 Herne, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Erdge-

schoss rechts des Hauses Straßburger Straße 30 nebst Kellerraum, jeweils Nr. 2 der 

Aufteilungspläne, ein schriftliches Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert) des 

vorbezeichneten Versteigerungsobjekts zu erstatten. 

 

Im Rahmen der Erstellung des Gutachtens fand am Donnerstag, den 19.02.2026, um 

10:00 Uhr, ein Ortstermin statt, bei dem der Unterzeichner die Räumlichkeiten der zu 

bewertenden Wohnung, trotz form- und fristgerechten Anschreiben, nicht von innen 

besichtigen konnte, da der Zutritt nicht ermöglicht wurde. Das Gebäude Straßburger 

Straße 30 konnte lediglich von innen, im Bereich des Gemeinschaftseigentums 

(Treppenhaus), und von außen in Augenschein genommen sowie das Grundstück 

besichtigt werden. 

 

Als weitere Unterlage wurde mir vom Amtsgericht Herne ein unbeglaubigter Grund-

buchauszug mit Ausdruck vom 17.09.2025 zur Verfügung gestellt. Die Teilungserklä-

rung nebst Plananlage wurde von mir beim zuständigen Amtsgericht Herne besorgt. 

 

Die Zeichnung des zu bewertenden Wohnungseigentums aus der Teilungserklärung 

konnte von mir im Rahmen des Ortstermins nicht auf Plausibilität und örtlicher Über-

einstimmung geprüft werden, da dem Unterzeichner kein Zutritt in das zu bewertende 

Wohnungseigentum ermöglicht wurde. Die Größe der Wohnfläche wird ungeprüft aus 

der Teilungserklärung entnommen. Abweichungen mit den späteren Gegebenheiten 

vor Ort sind daher nicht gänzlich auszuschließen. 

 

Wertermittlungsstichtag (allgemeine Wertverhältnisse) und Qualitätsstichtag (Grund-

stückszustand) ist jeweils der Tag der zweiten Ortsbesichtigung, der 19.02.2026. 

 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Wohnung (Wohnungseigen-

tum Nr. 2 des Aufteilungsplans). Die zu bewertende Wohnung befindet sich im Erd-
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geschoss rechts des viergeschossigen Mehrfamilienhauses zuzüglich Staffelge-

schoss Straßburger Straße 30, welches zusammen mit den beiden Mehrfamilienhäu-

sern Straßburger Straße 26 und 28 in Herne eine Wohnanlage bildet. Insgesamt be-

steht die Gesamtanlage, laut vorliegender Teilungserklärung, aus 26 Wohneinheiten. 

Das Wohnungseigentum Nr. 2 wird von der Eigentümerin selbst genutzt. 

 

Vor Ort wurde festgestellt, dass der Balkon, der hier zu bewertenden Wohnung Nr. 2, 

mit Glas geschlossen wurde. Eine baurechtliche Genehmigung hierzu liegt in der 

Bauakte nicht vor. Ob die Verschließung des Balkons mit Glas genehmigungsfähig 

oder auch nachgenehmigungsfähig ist, kann lediglich im Wege einer Bauvoranfrage 

beim zuständigen Bauordnungsamt erfolgen. Dies ist nicht Gegenstand meines Auf-

trags. Diese Unwägbarkeit wird in der Wertermittlung beim Sicherheitsabschlag be-

rücksichtigt. 

 

Der Nachweis über den Energiestatus ist über den bedarfsorientierten, beziehungs-

weise verbrauchsorientierten Energieausweis möglich. Zum Wertermittlungsstich-

tag/Qualitätsstichtag hat dem Unterzeichner ein solcher Energieausweis nicht vorge-

legen. 

 

Der Nachweis einer Kanaldichtigkeitsprüfung lag ebenfalls nicht vor. 

 

Die nachstehende Wertermittlung umfasst das zum Teil zu bewertende Grundstück, 

einschließlich seiner Bestandteile, wie bauliche Anlagen, Außenanlagen und sonsti-

ge Anlagen. 

 

Die Feststellungen haben zu folgenden Ergebnissen geführt: 
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1.2 Grundlagen: 
 

1) Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

2) Bodenrichtwerte aus der Bodenrichtwertkarte vom 01.01.2025 des Gutachter-

ausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Herne. 

3) Grundbuchauszug des Amtsgerichts Herne vom 17.09.2025. 

4) Kopie der Teilungserklärung inklusive Zeichnungen. 

5) Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grund-

stücken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 19. Mai 

2010. 

6) Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (Im-

moWertA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. September 2024 

7) Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 

1990 (BGBl. I S. 133), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 

1993 (BGBl. I S. 466) 

8) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-

tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 

9) Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom 

24.03.1897 (RGBI.,S. 97) mit allen nachfolgenden Änderungen. 

10) Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung vom 

25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)) 

11) Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht vom 

15.03.1951 (BGBl. I, S.175 BER. S. 209) mit allen späteren Änderungen. 

12) Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstücks-

werte in der Stadt Herne. 

13) Einschlägige Fachliteratur: 

 Kleiber: "Verkehrswertermittlung von Grundstücken"[2019]: 9. Auf-

lage; 
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1.3 Sonstige Vorbemerkungen: 
 

Die nachstehende Wertermittlung umfasst den zu bewertenden Miteigentumsanteil 

an dem bebauten Grundstück, einschließlich seiner Bestandteile wie Außenanlagen 

und sonstige Anlagen. Zur Erstattung eines Gutachtens ist der Unterzeichner auf 

Auskünfte und Unterlagen der Eigentümer und verschiedener anderer Stellen und 

Behörden angewiesen. Hinsichtlich der Richtigkeit dieser Angaben besteht insoweit 

ein Vorbehalt, da eine umfassende Prüfung im Rahmen der Gutachtenerstattung 

nicht in jedem Fall möglich ist. 

 

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Verkehrswertgutachten, das lediglich die 

Angemessenheit des Kaufpreises unter normaler Betrachtungsweise des Kaufprei-

ses und unter Zugrundelegung einer normalen Zins- und Geldsituation insgesamt zu 

bestätigen hat. 

 

Es wurden nur augenscheinliche, stichprobenartige Feststellungen getroffen. Vor-

handene Abdeckungen von Wand- und Deckenflächen wurden nicht entfernt. Aussa-

gen über Zerstörungen tierischer und pflanzlicher Art, oder sogenannter Rohrlei-

tungsfraß, statische Probleme etc., sind daher im Rahmen des Gutachtens nur so 

weit berücksichtigt, wie diese ohne weitere Untersuchung eines entsprechenden 

Spezialunternehmens dem unterzeichnenden Sachverständigen bekannt geworden, 

oder beim Ortstermin aufgefallen sind. Des Weiteren wurde nicht untersucht, ob die 

baulichen Anlagen die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-

schütterungen und ähnliche Vorgänge) und der Energieeinsparverordnung erfüllen. 

 

Dieses Wertgutachten ist daher kein Bausubstanzgutachten. 

 

Nachrichtlich wird an dieser Stelle des Weiteren mitgeteilt, dass aufgrund des Ge-

bäudeenergiegesetzes (GEG) verschärfte Anforderungen an den Wärmeschutz auch 

bei bestehenden Gebäuden gelten, die bei Eigentümerwechsel, Umbau oder Sanie-

rung zu beachten sind. 

Es werden hier eventuell vorhandene versteckte Mängel aus der gutachterlichen 

Stellungnahme und der Verantwortung des Sachverständigen ausdrücklich heraus-

genommen. 
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Zur Ermittlung des Verkehrswerts (Marktwerts) eines Wohnungseigentums sind die 

allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zu dem Zeitpunkt zugrun-

de zu legen, auf den sich die Wertermittlung bezieht (Wertermittlungsstichtag). Dies 

gilt auch für den qualitativen Zustand. Es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonsti-

gen Gründen ein von dem am Ermittlungsstichtag abweichender Zustand maßge-

bend ist. In diesen Fällen ist ein weiterer Bewertungsstichtag für die qualitative Be-

wertung des Wohnungseigentums festzulegen. 

 

Der Zustand eines Wohnungseigentums bestimmt sich nach der Gesamtheit aller 

verkehrswertbeeinflussenden rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigen-

schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der örtlichen Lage des Wohnungseigen-

tums. 

 

Bei der Wertermittlung dürfen keine Vergleichspreise oder andere Daten und Be-

rechnungsgrundlagen herangezogen werden, wenn diese durch ungewöhnliche oder 

persönliche Verhältnisse beeinflusst werden. Unter diesem Gesichtspunkt sind 

Pacht- und Mietverträge unter Familienangehörigen, ggf. nur begrenzt aussagekräftig 

und zu den Wertermittlungen verwendbar.  

 

Die Definition des Verkehrswerts nach den Wertermittlungsrichtlinien lautet: 

 

"Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) von Grundstücken 

durch den Preis bestimmt, der zu dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung 

bezieht (Wertermittlungsstichtag), im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 

den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonsti-

gen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Ge-

genstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder per-

sönliche Verhältnisse zu erzielen wäre." 

 

Das Recht zum Vervielfältigen und Kopieren dieses Gutachtens, auch auszugsweise, 

ist nur und ausschließlich mit einer persönlichen Genehmigung des unterzeichnen-

den Sachverständigen zu erlangen, hierauf wird ausdrücklich hingewiesen. 
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Für die Verwendung der Übersichts- und Katasterpläne sowie der Kartenausschnitte, 

liegt die Zustimmung der jeweiligen Rechtsinhaber vor. 

 

Alle auf den anliegenden Fotos gegebenenfalls abgebildeten Hausratsgegenstände, 

Möbel und Inventar sind nicht Bestandteil des Bewertungsobjektes, wenn dieses 

nachfolgend nicht ausdrücklich beschrieben und bewertet wurden. 

 

Besonderer Hinweis: 
Das vorliegende Gutachten ist ausschließlich für den zuvor angegebenen Zweck 

(Zwangsversteigerung) zu verwenden, da in der Wertableitung gegebenenfalls ver-

fahrensbedingte Besonderheiten der Zwangsversteigerung berücksichtigt worden 

sind. Jede anderweitige Verwendung (z. B. für Finanzierungszwecke, den freihändi-

gen Verkauf außerhalb der Zwangsversteigerung, Grundlage für versicherungstech-

nische Zwecke, etc.) bedarf einer schriftlichen Rückfrage bei dem Unterzeichner, um 

sicherzustellen, dass für einen anderen Zweck keine Modifikation des Bewertungs-

vorganges oder des Ergebnisses erforderlich ist. 

 

Unter Berücksichtigung der Wertermittlungsverordnung und den Gepflogenheiten 

des Grundstücksmarkts ermittelt der unterzeichnende Sachverständige den Ver-

kehrswert (Marktwert) auf der Grundlage des Ertragswerts und Vergleichswerts so-

wie unter Einbeziehung geeigneter Vergleichs- und Marktdaten. Dieses sind insbe-

sondere, die durch den zuständigen Gutachterausschuss in der Stadt Herne ermittel-

te Daten (die abgeleiteten Liegenschaftszinssätze) und der qualifizierte Mietspiegel 

der Stadt Herne, die bei den Wertermittlungsverfahren herangezogen werden. 

 

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der Mo-

dellkonformität gemäß § 10 der ImmoWertV auch Daten berücksichtigt werden, die 

nicht gemäß der Verordnung ermittelt worden sind. Daher kann es sein, dass in der 

nachfolgenden Wertermittlung von der ImmoWertV, zur Wahrung des Grundsatzes 

der Modellkonformität abgewichen wird. 
 

„Aufgrund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Do-
kumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische 
Wiedergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als 
Ausdruck, keine Haftung übernommen.“ 
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2.0 Grundstücksbeschreibung: 
 
Das Bewertungsobjekt liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, in der kreisfreien 

Stadt Herne, einer Großstadt mit ca. 156.000 Einwohnern im nördlichen Ruhrgebiet 

des Regierungsbezirks Arnsberg. Mit einer Größe von ca. 51,41 km² ist Herne, nach 

Offenbach, die der Fläche nach zweitkleinste Großstadt Deutschlands, wobei sie 

aber die drittgrößte Bevölkerungsdichte aller Städte in Deutschland aufweist. 

Herne liegt zwischen Bochum und Recklinghausen auf dem südlichen Talhang der 

breiten Emscherniederung, inmitten einer Bergbau- und Industrielandschaft. Früher 

war Herne eine wichtige Bergbaustadt. Bekannt waren dabei die Zechen Shamrock, 

Constantin, Mont Cenis und Friedrich der Große. 

Herne ist, wie viele andere Ruhrgebietsstädte, durch die intensive Montanindustrie 

des späten 19. Jahrhunderts geprägt worden und war früher eine wichtige Berg-

baustadt mit vier großen Zechen im Stadtgebiet. In den zurückliegenden Jahren 

prägte der wirtschaftliche Strukturwandel die Stadt Herne, einhergehend mit einer 

hohen Arbeitslosigkeit. Zurzeit ist die Stadt Herne dabei sich wirtschaftlich neu aus-

zurichten zu einem dienstleistungsorientierten Wirtschaftsstandort. Die kreisfreie 

Stadt Herne besteht in ihrer jetzigen Ausdehnung seit dem 01.01.1975 als die dama-

lige Stadt Wanne-Eickel in die Stadt Herne eingegliedert wurde. Herne besteht seit-

dem aus den vier Stadtbezirken (Stadtteilen) Wanne, Eickel, Herne-Mitte und Sodin-

gen. Herne besitzt einen Binnenhafen am Rhein-Herne-Kanal mit Verbindung zum 

Rhein und über dem Dortmund-Ems-Kanal zur Ems sowie zum Mittellandkanal. Au-

ßerdem verfügt Herne über zwei Bahnhöfe, dem Hauptbahnhof Wanne-Eickel mit 

Anschluss an den Fernverkehr sowie dem Bahnhof Herne. 

 

Das zum Teil zu bewertende Objekt liegt mittig in der Stadt Herne, im Ortsteil Herne-

Mitte des Stadtbezirks Herne-Mitte und ist ca. 400 m vom Stadtzentrum Herne ent-

fernt. Das Grundstück ist voll erschlossen und wird von der Straßburger Straße, einer 

öffentlichen Nebenstraße, verkehrsmäßig erschlossen. Die Grundstücksgröße be-

trägt 1.087 m² in ebener Geländestruktur mit einer einseitigen Straßenfront. Das 

Flurstück ist unregelmäßig geschnitten, wie dem beigefügten Auszug aus der Lie-

genschaftskarte Maßstab 1:1000 zu entnehmen ist. 
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Das Bewertungsobjekt liegt: 

ca. 0,4 km vom Stadtzentrum von Herne 

ca. 2,5 km von der A 42, Anschlussstelle Herne-Baukau 

ca. 1,7 km von der A 43, Anschlussstelle Herne-Eickel 

ca. 2,0 km vom Bahnhof Herne 

ca. 6,3 km vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel 

entfernt in günstiger, ruhiger Verkehrslage. 

 

Das Grundstück ist mit drei vier- bzw. dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern zuzüg-

lich Staffelgeschoss, mit insgesamt 26 Wohneinheiten, bebaut (siehe Punkt 2.3 Aus-

zug aus der Liegenschaftskarte). Die unmittelbare Nachbarschaft besteht überwie-

gend aus einer geschlossenen, mehrgeschossigen Wohnbebauung, einer Kinderta-

gesstätte sowie einem Krankenhaus. Insgesamt ist das Wohnumfeld, in dem sich die 

zum Teil zu bewertende Liegenschaft befindet, als „normal“ zu bezeichnen. 

 

Die Nachbarorte sind in relativer Nähe und in kürzester Zeit mit dem PKW wie auch 

mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Einrichtungen des Gemeinbedarfs, 

wie Kirchen, Schulen, Sport- und Spielflächen, ärztliche Versorgung sowie Ein-

kaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs und darüber hinaus, befinden 

sich im Stadtzentrum Herne. 

 

Von den Versorgungsunternehmen erhält das Objekt vermutlich Wasser, Strom und 

Telefon. Die Entsorgung des Objektes erfolgt, laut vorliegender Unterlagen, über ei-

nen Anschluss an die öffentliche Kanalisation. 

 

Die Bauakte wurde eingesehen, die Grundakte wurde nicht eingesehen. Andere, 

nicht in der Bauakte eingetragene Rechte und Belastungen sind dem unterzeichnen-

den Sachverständigen, bis auf die Eintragung einer öffentlich-rechtlichen Baulast, 

nicht bekannt geworden. 

 

Das Grundstück ist zu ca. 50 % bebaut. Die mittlere Grundstücksbreite beträgt 

ca. 46 m, die mittlere Grundstückstiefe beträgt ca. 26 m. 
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2.1 Stadtplan: 
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2.2 Luftbild: 
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2.3 Auszug aus der Liegenschaftskarte: 
(nicht maßstäblich) 

 

 
(Quelle: Stadt Herne) 
 
Das Original ist dem Gutachten als Anlage beigefügt. Weitere Karten können im 
Internet unter: 
 

http://www.geoserver.nrw.de 
 
eingesehen werden. Hier sind neben einer Stadtkarte auch ein Übersichtsplan, Flur-
kartenausschnitt und ein Luftbild des zu bewertenden Objekts einzusehen. 
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2.4 Wohnungsgrundbuch: 
 

Eintragungen im Bestandsverzeichnis des Wohnungsgrundbuchs: 
 

46,5674/1000 (sechsundvierzig Komma fünftausendsechshundertvierundsiebzig 

Tausendstel) Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

 

Grundbuch von Herne: Blatt 7554 
Gemarkung: Herne 

Flur:  31 

Flurstück: 262 

Flurstücksgröße: 1.087 m² 

Wirtschaftsart: Hof- und Gebäudefläche 

Lage:  Straßburger Straße 26, 28, 30 

 

verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoß rechts des Hauses 

Straßburger Straße 30, nebst Kellerraum, Nr. 2 der Aufteilungspläne. 

 

Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsanteilen 

(eingetragen in den Blättern 7553 bis 7578 – mit Ausnahme dieses Blattes -) gehö-

renden Sondereigentumsrechte beschränkt. 

 

Im übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sondereigentums auf 

die Bewilligung vom 8. Dezember/27. Dezember 1972 Bezug genommen. Eingetra-

gen am 24. Januar 1973. 

 

Die Teilungserklärung ist in Abschnitt II bezüglich der §§ 2 Absatz 1 und 8 Absatz 4 

geändert. Das Wohnungseigentum ist nunmehr frei veräußerbar. Gemäß Bewilligung 

vom 28. September 1993 – Urkundenrolle-Nr. 191/1993, Notar in Herne – eingetra-

gen am 10. Juni 1994. 
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Eintragungen in Abteilung II  
des Wohnungsgrundbuchs: lfd. Nr. 1: 
  Die Zwangsversteigerung ist angeordnet 

(Amtsgericht Herne, 10 K 36/2025). Einge-

tragen am 17.09.2025. 

 

Eintragungen in Abteilung III  
des Wohnungsgrundbuchs: Eintragungen in Abteilung III des Grund-

buchs finden in der vorliegenden Werter-

mittlung keine Berücksichtigung. 



Verkehrswertgutachten, 10 K 36/25, Straßburger Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne  Seite 16 
 

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SCHEIPER, WESTRING 303, 44629 HERNE 
www.sv-scheiper.de 

2.5 Behördliche Auskünfte: 
 

Baulastenauskunft: 
Nach Rückfrage bei der Stadt Herne, Fachbereich 52 - Vermessung und Kataster, ist 

zu Lasten des folgenden aufgeführten Flurstücks (Straßburger Straße 26, 28, 30, 

Gemarkung Herne, Flur 31, Flurstück 262), im Baulastenverzeichnis eine Baulastein-

tragung vorhanden. BLA-Nr. 016/70. 

 

Baulastenblatt Nr. 16/70 

lfd. Nr. 1: 

Als Eigentümer des Grundstücks Herne, Straßburger Straße 30 – Gemarkung Herne, 

Flur 31, Flurstück 222 erkläre ich und für meine Rechtsnachfolger damit einverstan-

den, zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstückes Herne, Altenhöfener 

Straße 11 – Gemarkung Herne, Flur 31, Flurst. 221 – zur Errichtung seiner Abstell-

plätze des Überfahrtsrecht in einer Breite von 3,00 m und einer Länge von ca. 24,50 

m zu gewähren. Diese Überfahrt an meiner Süd-West-Grenze wird ständig ohne Ein-

schränkung freigehalten. 

Ich bin mit der Eintragung dieser Verpflichtung als Baulast in das Baulastenbuch der 

Stadt Herne einverstanden. 

Herne, den 19.11.1970 

 

lfd. Nr. 2: 

Das Flurstück 222 wurde geteilt und im VN 60/72 fortgeführt in die Flurstücke 261, 

262, 263. Belastet mit dieser Baulast ist das Flurstück 262. 

eingetragen am 13.10.89. 

 

Altlastenauskunft: 
Nach Rückfrage bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, wurde 

dem Unterzeichner schriftlich mitgeteilt, dass für das Grundstück (Straßburger Stra-

ße 26, 28, 30, Gemarkung Herne, Flur 31, Flurstück 262) im Altlastenkataster/- ver-

zeichnis der Stadt Herne für die Adresse Straßburger Straße 26 ein Kleingewerbe-

eintrag vorliegt. Hierbei handelt es sich um: Schrott- und Metallgroßhandel. 

Nach Auswertung der Bauakten für das Grundstück Straßburger Straße 26 konnte 

weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, dass sich der o.g. Betrieb vor Ort be-

funden hat. 
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Denkmalschutz: 
Nach Rückfrage bei der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung – Unte-

re Denkmalbehörde, wurde dem Unterzeichner schriftlich mitgeteilt, dass die Objekte 

(Straßburger Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne) derzeit nicht als Bau-, Garten- oder 

Bodendenkmal registriert und sich nicht in einem Denkmalbereich befinden. Umge-

bungsschutz besteht nicht. 

 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 

Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber 

auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, 

Fossilien) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt 

Herne als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 

Außenstelle Olpe, unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die 

Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverän-

dert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vor-

her freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde 

kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung 

des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 

Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentü-

mer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Boden-

denkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maß-

nahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der 

Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bo-

dendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW). 

 

Wohnungsbindung: 
Nach Rückfrage bei der Stadt Herne, Fachbereich Soziales - Wohnungsaufsicht, 

wurde dem Unterzeichner schriftlich mitgeteilt, dass die Liegenschaften keiner Woh-

nungsbindung unterliegen. 

 

Erschließungskosten: 
Nach Rückfrage bei der Stadt Herne, Fachbereich Tiefbau und Verkehr, wurde 

schriftlich mitgeteilt, dass das Grundstück (Straßburger Straße 26-30 in Herne, Ge-
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markung Herne, Flur 31, Flurstück 262) an der endgültig fertiggestellten Erschlie-

ßungsanlage Straßburger Straße liegt. Erschließungskosten nach dem BauGB fallen 

hier nicht mehr an. Beiträge nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengeset-

zes (KAG NW) werden nicht mehr erhoben. 

 

Kanalanschlusskosten: 
Von der Stadtentwässerung Herne AöR wurde für das Objekt Straßburger Straße 26, 

28, 30 in 44623 Herne schriftlich mitgeteilt, dass die Anschlussleitungen Eigentum 

des Grundstückseigentümers sind und folglich durch diesen zu bauen, zu erneuern 

und zu reparieren sind. Demnach sind auch die Kosten hierfür gemäß § 13 Abs. 1 

der Entwässerungssatzung der Stadtentwässerung Herne AöR durch den Grund-

stückseigentümer zu tragen. Anders verhält es sich mit dem Bau oder der Erneue-

rung öffentlicher Kanäle. Die Kosten hierfür werden im Gebührenvolumen berück-

sichtigt. Damit fallen für den Bau oder die Erneuerung öffentlicher Kanäle keine Kos-

ten für den einzelnen Grundstückseigentümer an. 

 

Baubehördliche Beschränkungen/Beanstandungen: 
Nach Rückfrage bei der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung, wurde dem Unter-

zeichner schriftlich mitgeteilt, dass für das Objekt Straßburger Straße 26 - 30 in 

44623 Herne seitens der Bauaufsicht keine Beanstandungen oder Beschränkungen 

erkennbar sind. 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen:  
Nach Auskunft der Stadt Herne, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung, liegt das 

Grundstück (Straßburger Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne, Gemarkung Herne, Flur 

31, Flurstück 262) nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans. 

Die planungsrechtliche Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben i.S.d. § 29 BauGB 

erfolgt gemäß § 34 BauGB. Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem 

faktischen „Allgemeinen Wohngebiet“ (WA) i.S.d. § 4 BauNVO und ist geprägt durch 

eine überwiegend drei- bis fünfgeschossige Bebauung und einer abweichenden 

Bauweise. 
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Bergbauauskunft: 
Nach schriftlicher Auskunft bei der Bezirksregierung Arnsberg liegt der Auskunftsbe-

reich (Straßburger Straße 26, 28, 30 in Herne, Gemarkung Herne, Flur 31, Flurstück 

262) über dem auf Steinkohle und Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld „Sham-

rock 1“ und über einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld. Eigentümerin der 

Bergbauberechtigung „Shamrock 1“ ist eine Firma in Essen. 

 

Bei Bergschadenersatzansprüchen und Bergschadenverzicht handelt es sich um 

Angelegenheiten, die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grundeigentümer und 

Bergbauberechtigten zu regeln sind. Diese Angelegenheiten fallen nicht in die Zu-

ständigkeit der Bergbehörde. 

 

Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen zur 

Vermeidung von Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen sollten die jeweili-

gen Bergbauberechtigten gefragt werden, ob noch mit Schäden aus ihrer Bergbautä-

tigkeit zu rechnen ist und welche „Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen“ diese 

im Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeiten für erforderlich halten. 

 

Weiterhin wird mitgeteilt, dass der Auskunftsbereich über dem Bewilligungsfeld 

„Shamrock Gas“ liegt. Die Bewilligung gewährt das zeitlich befristete Recht zur Auf-

suchung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen. Rechtsinhaberin dieser Bewilli-

gung ist eine Firma in Essen. Eine Anfrage bezüglich des Bewilligungsfeldes ist ent-

behrlich, da Bergschäden infolge von Bodenbewegungen bei der beantragten Art der 

Gewinnung nicht zu erwarten sind. 

 

Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen der Anfrage, wird jedoch mitgeteilt, 

dass in den bei der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen im Aus-

kunftsbereich kein heute noch relevanter Bergbau dokumentiert ist. 

 

Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1960er Jahre umgegangen sen-

kungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf 

die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen. 
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2.6 Ermittlung des Bodenwerts: 
 

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt auf der Grundlage der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung nach dem Vergleichswertverfahren. Gemäß § 14 (1) ImmoWertV 
sind, neben der Heranziehung von Vergleichspreisen, auch die von den Gutachter-
ausschüssen ermittelten Bodenrichtwerte als Ermittlungsgrundlage geeignet. Daher 
wird der Bodenwert ohne Berücksichtigung baulicher Anlagen für ein fiktiv unbebau-
tes Grundstück abgeleitet. 
 
Ausgehend von den zonalen Bodenrichtwerten, die lagetypische Vergleichswerte 
darstellen, wird der Bodenwert, entsprechend den allgemeinen und besonderen 
Merkmalen des Bewertungsgrundstücks, einschließlich des Erschließungszustands 
und der Grundstücksgestalt auf den Wertermittlungsstichtag (allgemeine Wertver-
hältnisse) und Qualitätsstichtag (Grundstückszustand) bezogen, bewertet. 
 
Die Bodenrichtwerte können aus den Bodenrichtwertkarten (mittelbarer Preisver-
gleich) der Gutachterausschüsse entnommen werden. Die Bodenrichtwerte sind ge-
eignet, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung 
von Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hin-
reichend bestimmt sind (Bodenrichtwertgrundstück). Die Auskunft über die Boden-
richtwerte wurde der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses in der Stadt 
Herne entnommen. 
 
2.6.1 Bodenrichtwert: 
 

Der zonale Bodenrichtwert gemäß § 13 Abs. 2 ImmoWertV beläuft sich, laut Richt-
wertkarte vom 01.01.2025 des Gutachterausschusses in der Stadt Herne, auf 
 

250,00 €/m² 
für das zu bewertende Grundstück, bei einer drei- bis fünfgeschossigen Wohnbe-

bauung mit einer Geschossflächenzahl von 1,2 und einer Grundstückstiefe von 40 m, 

beitragsfrei. 

 
Eine Preissteigerung ist seit der Festsetzung des Bodenrichtwerts (Stand 

01.01.2025) bis zum Bewertungsstichtag am Markt nicht festzustellen. Es wird daher 

keine konjunkturelle Anpassung vorgenommen.  
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2.6.2 Bodenwertfeststellung: 
 

Aufgrund der vorhandenen GFZ von rund 2,4 wird, gegenüber der GFZ von 1,2 des 

ausgewiesenen Bodenrichtwerts, laut Tabelle „Umrechnungskoeffizienten“ des Gut-

achterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Herne, ein Zuschlag in Höhe 

von 30 % vorgenommen. 

 

Ausgehend von dem in der Bodenrichtwertkarte ausgewiesenen zonalen Boden-

richtwert, der für das Grundstück nach Lage und Nutzung typisch und somit zutref-

fend ist, stelle ich den Bodenwert, wie folgt, fest: 

 

zonaler Bodenrichtwert zum 01.01.2025:  250,00 €/m² 

    
Zuschlag auf den zonalen Bodenrichtwert, aufgrund der vor-
handenen GFZ, in Höhe von 30 % 

 

 250,00 €/m² x 30 %  = 75,00 €/m² 

   325,00 €/m² 

    
Unter Berücksichtigung der Lage, der Grundstücksform und  
-größe, der Erschließung, der vorhandenen Bebauung, der Be-
schaffenheit und des Erschließungszustands, ergibt sich  
mithin folgender Bodenwert des Gesamtgrundstücks: 

 

    
 Fläche: Wertansatz: Bodenwert: 

Flurstück: 262 1.087 m² 325,00 €/m² = 353.275,00 € 

   = 353.275,00 € 

 

Für den zu bewertenden Miteigentumsanteil an dem Gesamtgrundstück ergibt sich 

somit folgender Bodenwertanteil: 

46,5674/1000 x 353.275,00 € = 16.451,00 € 

Bodenwertanteil des Wohnungseigentums Nr. 2 rd. 16.500,00 € 
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2.7 Auszug aus der Bodenrichtwertkarte: 
 

 
 
Quelle: 

 
© Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte NRW, dl-de/by-2-0 
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) https://www.boris.nrw.de 

Aktualität: 01.01.2025 
 
 
 
Die Bodenrichtwertkarte kann im Internet unter 
 

http://www.boris.nrw.de  
 
eingesehen werden. 
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3.0 Baubeschreibung: 
 

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Orts-

besichtigung sowie die Angaben aus der Bauakte. 

 

Die Gebäude- und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die 

Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offen-

sichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In 

einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wert-

beeinflussend sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Annahmen 

auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr sowie der Angaben aus der Bau-

akte. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie technische Aus-

stattung und Installationen (Heizung, Sanitär, Elektro, Wasser, etc.), wurden nicht 

geprüft im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Die Qualität der Bauaus-

führung konnte nur augenscheinlich geprüft werden, aus diesem Grund kann hierfür 

keine Gewähr übernommen werden. 

 

In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der gegebenenfalls vorhandenen Bau-

schäden und Baumängel auf den Verkehrswert (Marktwert) nur pauschal berücksich-

tigt worden. Es wird diesbezüglich vonseiten des Unterzeichners daher empfohlen, 

eine vertiefende Untersuchung durch einen Bausachverständigen anstellen zu las-

sen, oder gegebenenfalls Kostenvoranschläge einzuholen. 
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3.1 Allgemeine Baubeschreibung: 
 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Wohnung (Wohnungseigen-

tum Nr. 2 des Aufteilungsplans). Die zu bewertende Wohnung befindet sich im Erd-

geschoss rechts des viergeschossigen Mehrfamilienhauses zuzüglich Staffelge-

schoss Straßburger Straße 30, welches zusammen mit den beiden Mehrfamilienhäu-

sern Straßburger Straße 26 und 28 in Herne eine Wohnanlage bildet. Insgesamt be-

steht die Gesamtanlage, laut vorliegender Teilungserklärung, aus 26 Wohneinheiten. 

 

Die Gesamtanlage Straßburger Straße 26, 28 und 30 wurde, laut Bauakte, ca. 1973 

in massiver Bauweise errichtet. Das Gebäude Straßburger Straße 26 ist dreige-

schossig, zuzüglich Staffelgeschoss, bzw. die Gebäude Straßburger Straße 28 und 

30 sind viergeschossig, jeweils zuzüglich eines Staffelgeschosses. Die Gesamtanla-

ge ist vollständig unterkellert und mit einem Flachdach versehen, Eindeckung unbe-

kannt. Die Außenwandflächen sind an der Vorderseite mit Faserzementplatten bzw. 

einer Vorhangfassade verkleidet bzw. an der Rückseite und im Bereich der Durch-

fahrt verputzt und gestrichen. Die Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierverglasung 

gefertigt und mit Kunststoffrollläden ausgestattet, der Rest ist unbekannt. Die techni-

sche Ausstattung und der qualitative Ausbauzustand sind unbekannt. Näheres ist der 

als Anlage beigefügten Fotodokumentation und den Grundrisszeichnungen zu ent-

nehmen. 

 

Art und Zweck der Baulichkeit: ein dreigeschossiges bzw. zwei vierge-

schossige Mehrfamilienhäuser, jeweils zu-

züglich Staffelgeschoss; mit insgesamt 

26 Wohnungen 

 

Bauweise: massive Bauweise; Rest unbekannt 

 

Unterkellerung:  die Gesamtanlage ist vollständig unterkel-

lert 

 

Ursprungsbaujahr: ca. 1973 (laut Bauakte); Rest unbekannt 
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Rohbau/Konstruktion:   Fundamente und Streifenfundamente  

sowie Bodenplatte vermutlich in Stahlbe-

ton; Rest unbekannt 

 

Außenwände: massive Außenwände; Vorderseite mit 

Faserzementplatten bzw. Vorhangfassade 

verkleidet, Rückseite und Durchfahrt ver-

putzt und gestrichen; Rest unbekannt 

 

Geschossdecken: unbekannt 

 

Wärmedämmung: gemäß den damals geltenden Bestim-

mungen; ein Energieausweis hat dem Un-

terzeichner zum Wertermittlungsstichtag/ 

Qualitätsstichtag nicht vorgelegen 

 

Innenwände: unbekannt 

 

Treppen: Stahlbeton mit Terrazzoplatten, Geländer 

aus lackiertem Stahl mit Mipolam-

Handlauf (Haus Nr. 30); Rest unbekannt 

 

Dachkonstruktion/ 

Dacheindeckung: Flachdach, Eindeckung unbekannt 

 

Hauseingangstür: aus Leichtmetall mit Glaseinsatz (Haus 

Nr. 30) 

 

Dachentwässerung: Innenentwässerung 

 

Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung und 

Kunststoffrollläden; Rest unbekannt 
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Aufzug: für 300 kg bzw. 4 Personen, Baujahr 1973 

und modernisiert 2018 (Haus Nr. 30); Rest 

unbekannt 

 

Heizung: unbekannt 

 

Warmwasserbereitung: unbekannt 

 

Hausanschlüsse: unbekannt 

 

Besondere Ausstattung: Gegensprechanlage; Rest unbekannt 
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3.2 Ausstattungsbeschreibung des zu bewertenden Wohnungsei-
gentums: 

 

Wohnungseingangstür: Holztür mit Stahlzarge 

 

Innentüren: unbekannt 

 

Oberböden: unbekannt 

 

Deckenverkleidungen: unbekannt 

 

Wandverkleidungen: unbekannt 

 

Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung und 

Kunststoffrollläden 

 

Elektro-Installation: unbekannt 

 

Sanitär-Installationen: unbekannt 

 

Heizung: unbekannt 

 

Warmwasserbereitung: unbekannt 

 

Besondere Ausstattung: Balkon, vermutlich Gegensprechanlage; 

Rest unbekannt 
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3.3 Außenanlagen, wirtschaftliche Grundrisslösung: 
 

Außenanlagen: 
Die Zuwegung zum überdachten Hauseingang Nr. 30 mit zwei Stufen an der Vorder-

fassade sowie auch zu den Hauseingängen Nr. 26 und Nr. 28 erfolgt vom Gehweg 

aus über jeweils eine plattierte Wegefläche. Die Wegefläche im Bereich der Durch-

fahrt ist asphaltiert, die Hoffläche ist gepflastert. An der Rückfassade befinden sich, 

je Haus, die Kelleraußentreppen. Die restliche, nicht bebaute bzw. befestigte Grund-

stücksfläche ist mit Sträuchern bepflanzt. 

 

Allgemeine Objektbeschreibung und wirtschaftliche Grundrisslösung des zu 
bewertenden Wohnungseigentums: 
Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Wohnung (Wohnungseigen-

tum Nr. 2 des Aufteilungsplans). Die zu bewertende Wohnung befindet sich im Erd-

geschoss rechts des viergeschossigen Mehrfamilienhauses zuzüglich Staffelge-

schoss Straßburger Straße 30, welches zusammen mit den beiden Mehrfamilienhäu-

sern Straßburger Straße 26 und 28 in Herne eine Wohnanlage bildet. Insgesamt be-

steht die Gesamtanlage, laut vorliegender Teilungserklärung, aus 26 Wohneinheiten. 

Das Wohnungseigentum Nr. 2 wird von der Eigentümerin selbst genutzt. Die Räum-

lichkeiten der zu bewertenden Wohnung Nr. 2 teilen sich, laut vorliegender Teilungs-

erklärung, auf in Vorraum mit Garderobe, Abstellraum, Küche, Diele, Bad, Kinder-

zimmer, Elternzimmer, Wohnzimmer und Balkon. Die Raumhöhen konnten von mir 

nicht gemessen werden. Alle Räume sind, laut Plan, ausreichend groß und Stellflä-

chen sind in normalem Maße vorhanden. Das Verhältnis Wohnfläche zur Verkehrs-

fläche kann als günstig bezeichnet werden. Belüftungs- und Belichtungsmöglichkei-

ten der Räumlichkeiten sind größtenteils in normalem Maße vorhanden, lediglich das 

Bad ist ohne natürliche Belichtung und Belüftung. Im Kellergeschoss befinden sich, 

je Haus, die Kellerflure, Kellerräume sowie ein Wasch- und Trockenraum. Insgesamt 

vermittelt das Objekt, von außen betrachtet, einen normalen Unterhaltungszustand. 

Die Ausstattung und Beschaffenheit, der hier zu bewertenden Wohnung Nr. 2, konn-

te nicht in Augenschein genommen werden, da mir kein Zutritt in die zu bewertende 

Wohnung ermöglicht wurde. Näheres ist den als Anlage beigefügten Grundrissplä-

nen des zu bewertenden Wohnungseigentums zu entnehmen. Der momentane Zu-

stand des Gebäudes ist den als Anlage beigefügten Fotoaufnahmen zu entnehmen. 
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3.4 Baulicher Zustand/Schäden: 
 

Die Bestimmung des folgenden Instandhaltungsrückstaus erfolgt nach einer über-

schlägigen Schätzung und dient nicht der Kostenermittlung für eine Beseitigung der 

Mängel. Er fließt in die Verkehrswertermittlung nur in dem Umfang ein, wie er im ge-

wöhnlichen Geschäftsverkehr zwischen den Marktteilnehmern Berücksichtigung fin-

det. Die Art des Objekts und die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Grund-

stücksmarkt ist dabei von wesentlicher Bedeutung. Hierbei werden vereinfachte Me-

thoden über eine gewerkeweise Zuordnung von fehlenden oder fehlerhaften Bau-

leistungen, oder überschlägigen Baupreisbildungen, angewandt. Er ist durch äußere 

Einflüsse am Baukörper entstanden und kann auch Folgeschäden verursacht haben. 

Unterlassene Modernisierung ist nicht berücksichtigt. 

 

An dem zu bewertendem Sondereigentum sowie dem anteilig zu bewertenden Ge-

meinschaftseigentum konnte im Rahmen des Ortstermins kein augenscheinlicher 

Instandhaltungsrückstau erkannt werden, der auf eine unterlassene oder mangelnde 

Instandhaltung zurückzuführen ist, da mir der Zutritt in die zu bewertende Wohnung 

Nr. 2 nicht ermöglicht wurde. Eine Würdigung und somit Berücksichtigung eines dort 

möglicherweise vorhandenen Instandhaltungsrückstaus, erfolgt in der nachfolgenden 

Wertermittlung in Form eines Sicherheitsabschlags. 
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3.5 Restnutzungsdauer: 
 

Die Restnutzungsdauer wird gemäß § 6 Abs. 6 ImmoWertV, wie folgt, definiert: 

 

„Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anla-

gen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich 

genutzt werden können; durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierun-

gen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können 

die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. Modernisierungen sind 

beispielsweise Maßnahmen, die eine wesentliche Verbesserung der Wohn- 

oder sonstigen Nutzungsverhältnisse oder wesentliche Einsparungen von 

Energie oder Wasser bewirken.“ 

 

Das entscheidende Merkmal zur Ermittlung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer 

ist somit das Alter und der Grad der im Haus durchgeführten Modernisierungen, ein-

schließlich durchgreifender Instandsetzungen. Im vorliegenden Fall ist eine Eigen-

tumswohnung zu beurteilen, welche sich in einem viergeschossigen Mehrfamilien-

haus mit Staffelgeschoss befindet und mit zwei weiteren vier- bzw. dreigeschossigen 

Mehrfamilienhäusern mit Staffelgeschoss eine Wohnanlage mit 26 Wohneinheiten 

bildet und ca. 1973 errichtet wurde. Unter Berücksichtigung der Behebung des In-

standhaltungsrückstaus sowie dem allgemeinen Zustand der baulichen Anlagen wird 

dem zum Teil zu bewertenden Objekt, den o. g. Grundsätzen entsprechend, daher 

eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von noch maximal 35 Jahren, bei einer theo-

retischen wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, zugrunde gelegt. 

 

 

3.6 Berechnung der Wohnfläche: 
 

Die Zeichnung des zu bewertenden Wohnungseigentums aus der Teilungserklärung 

konnte von mir im Rahmen des Ortstermins nicht auf Plausibilität und örtlicher Über-

einstimmung geprüft werden, da dem Unterzeichner kein Zutritt in das zu bewertende 

Wohnungseigentum ermöglicht wurde. Die Größe der Wohnfläche wird ungeprüft aus 

der Teilungserklärung entnommen. Die zu bewertende Wohnung Nr. 2 hat, laut Tei-

lungserklärung, insgesamt eine Wohnfläche von rund 85 m² (85,18 m²). Abweichun-

gen mit den späteren Gegebenheiten vor Ort sind nicht gänzlich auszuschließen. 
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4.0 Wertermittlung des zu bewertenden Wohnungseigen-
tums: 

 

Zur Verkehrswertermittlung können, gemäß § 8 ImmoWertV, folgende Bewertungs-

verfahren herangezogen werden: 

 

 - Vergleichswertverfahren § 15 ImmoWertV 

 
(1) Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausrei-

chenden Zahl von Vergleichspreisen ermittelt. Für die Ableitung der 

Vergleichspreise sind die Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuzie-

hen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend überein-

stimmende Grundstücksmerkmale aufweisen. Finden sich in dem Ge-

biet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Vergleichs-

preise, können auch Vergleichspreise aus anderen vergleichbaren 

Gebieten herangezogen werden. Änderungen der allgemeinen Wert-

verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt oder Abweichungen einzelner 

Grundstücksmerkmale sind in der Regel auf der Grundlage von Index-

reihen oder Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen. 

 

(2) Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Ver-

gleichspreisen zur Ermittlung des Vergleichswerts geeignete Ver-

gleichsfaktoren herangezogen werden. Der Vergleichswert ergibt sich 

dann durch Vervielfachung des jährlichen Ertrags oder der sonstigen 

Bezugseinheit des zu bewertenden Grundstücks mit dem Vergleichs-

faktor. Vergleichsfaktoren sind geeignet, wenn die Grundstücksmerk-

male der ihnen zugrunde gelegten Grundstücke hinreichend mit denen 

des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen. 

 

 - Ertragswertverfahren  §§ 17 bis 20 ImmoWertV 

 
Der Ertragswert umfasst den Bodenwert und den aus dem Ertrag er-

mittelten Wert der baulichen und sonstigen Anlagen. Der Bodenwert 

wird losgelöst davon aus dem Vergleich, wie unter Ziffer 2.6 ff beschrie-

ben, abgeleitet. 
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Bei der Ertragswertermittlung der baulichen und sonstigen Anlagen ist 
von einem marktüblichen, bei zulässiger Nutzung erzielbaren Ertrag 
(Jahresrohertrag) auszugehen, der, abzüglich der marktüblichen Be-
wirtschaftungskosten, den Jahresreinertrag ergibt. 
 
Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus allen anfallenden Ausga-
ben, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Grundstücks 
marktüblich jährlich aufgewandt werden müssen, zusammen. 
 
Im Einzelnen bestehen sie aus den Verwaltungs- und den Instandhal-
tungskosten sowie dem Mietausfallrisiko. Aufwendungen und Betriebs-
kosten, die durch Umlagen oder Kostenübernahmen gedeckt sind, fin-
den keine Berücksichtigung. 
 
Der Ertragswert der baulichen Anlagen ist der um den Verzinsungsbe-
trag des Bodenwerts verminderte und unter Berücksichtigung der Rest-
nutzungsdauer kapitalisierte, nachhaltig erzielbare Reinertrag des 
Grundstücks. Der Barwertfaktor wird unter Berücksichtigung der Rest-
nutzungsdauer und des Liegenschaftszinssatzes aus der Anlage 1 zu  
§ 14 (3) ImmoWertV, entnommen. 
 
Die Wahl des Liegenschaftszinssatzes und somit des Barwertfaktors er-
folgt objektbezogen, unter Einbeziehung der jeweiligen Verhältnisse auf 
dem örtlichen Grundstücksmarkt. Neben den Erfahrungen des Sach-
verständigen finden dabei vorrangig die von den Gutachterausschüssen 
aus Kaufpreisen abgeleiteten und veröffentlichten Daten für die Wer-
termittlung, Beachtung. 
 
Aus der Addition des Barwerts des auf die baulichen Anlagen entfallen-
den Reinertrags und des Bodenwerts ergibt sich nach Berücksichtigung 
von Zu- und Abschlägen wegen sonstiger wertbeeinflussender Um-
stände (z. B. unterlassene Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten so-
wie Beeinflussungen der Ertragsverhältnisse durch wohnungs- und 
mietrechtliche Bindungen) der Ertragswert des Grundstücks zum Wert-
ermittlungs-/Qualitätsstichtag. 
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 - Sachwertverfahren   §§ 21 bis 23 ImmoWertV 

 
Neben dem nach Ziffer 2.6 ff abgeleiteten Bodenwert, erfolgt die Wert-
ermittlung der baulichen und sonstigen Anlagen auf der Grundlage der 
§§ 21 - 23 ImmoWertV in Verbindung mit den Wertermittlungsrichtlinien 
WertR 2006. 
 
Die Wertermittlung bezieht sich auf die Bruttogrundfläche des Gebäu-
des, ermittelt auf der Grundlage der DIN 277 (2021) und den vorliegen-
den Bauzeichnungen (sofern vorhanden). 
 
Der von mir anhand von Erfahrungs- und Vergleichswerten festgestellte 
Herstellungswert der baulichen und sonstigen Anlagen, basiert auf ver-
gleichbaren, heutigen Herstellungskosten (NHK) bezogen auf den Wer-
termittlungsstichtag. Diese beinhalten alle Leistungen, einschließlich der 
Baunebenkosten, die marktüblich erforderlich sind, um das Be-
wertungsobjekt in gleicher Größe und vergleichbarer Bauweise am sel-
ben Ort zu erstellen. 
 
Die in Ansatz gebrachte Alterswertminderung berücksichtigt das Ver-
hältnis der bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu bemessenden Restnutzungsdauer zur Gesamtnut-
zungsdauer der baulichen Anlagen am Wertermittlungsstichtag. Abwei-
chungen von einen dem Alter entsprechenden Zustand (u. a. unterlas-
senen Reparaturen und Unterhaltungen bzw. Instandhaltungen) können 
die Restnutzungsdauer ebenso beeinflussen, wie durchgeführte we-
sentliche Modernisierungen (u. a. solche, die auf die Wohn-/Arbeitsver-
hältnisse sowie Energieeinsparungen abzielen). 
Dabei ist gemäß § 23 ImmoWertV in der Regel von einer gleichmäßigen 
(linearen) Wertminderung, auszugehen. 
 
Die Addition von Bodenwert und Sachwert der baulichen und sonstigen 
Anlagen ergibt den Sachwert des Bewertungsobjekts. Dieser bedarf ei-
ner Marktanpassung (Sachwertfaktor) nach § 14 Abs. 1 und 2 Immo-
WertV. 
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Hierzu ist anzumerken, dass der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in der Stadt Herne für Eigentumswohnungen keine Marktanpas-
sungsfaktoren (Sachwertfaktoren) gemäß § 14 Abs. 1 und 2 Im-
moWertV abgeleitet hat. 

 

Nach § 8 ImmoWertV sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren (§ 15), 

das Ertragswertverfahren (§§ 17 bis 20), das Sachwertverfahren (§§ 21 bis 23) oder 

mehrere dieser Verfahren, heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wert-

ermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbe-

sondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen. 

Der Verkehrswert ist dann aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Bewer-

tungsverfahren, unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit, zu ermitteln. 

 

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um ein Wohnungseigentum, das 

entsprechend den Marktgepflogenheiten auf Basis des Vergleichswertverfahrens und 

des Ertragswertverfahrens bewertet wird. Zur Anwendung des Vergleichswertverfah-

rens können die im Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte in der Stadt Herne ausgewiesenen Immobilienrichtwerte für einen 

Vergleich herangezogen werden. Diese Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte 

durchschnittliche Lagewerte, bezogen auf ein typischen „Normobjekt“ auf einem typi-

schen Grundstück in den jeweiligen Lagebereichen und sind Sinne des § 24 Im-

moWertV Vergleichsfaktoren und können daher für das Vergleichswertverfahren her-

angezogen werden. Zur Anwendung des Ertragswertverfahrens liegen die im Grund-

stücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt 

Herne abgeleiteten Liegenschaftszinssätze sowie die Mietpreisspannen des qualifi-

zierten Mietspiegels der Stadt Herne vor. 

 

Deshalb wird der Verkehrswert (Marktwert) des zu bewertenden Objekts nachfolgend 

auf Basis des Ertragswertverfahrens bewertet und mit dem Immobilienrichtwert im 

Sinne des Vergleichswertverfahrens plausibilisiert. 
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4.1 Ermittlung des Ertragswerts: 
 

4.1.1 Mietsondierung: 
 

Grundlage der Ertragswertberechnung ist die marktübliche und vorausschauend er-

zielbare Miete. Die Wohnung wird von der Miteigentümerin selbst bewohnt, so dass 

kein Mietzins gezahlt wird. 

 

Unter Berücksichtigung des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Herne und der mo-

mentanen Angebotssituation auf dem Herneraner Immobilienmarkt wird, aufgrund 

der Lage sowie der Ausstattung und Beschaffenheit des Bewertungsobjekts, eine 

monatliche Objektmiete in Höhe von 523,00 € (dies entspricht einer Miete von 

6,15 €/m²) für die Wohnung, als marktüblich und vorausschauend erzielbar, in der 

nachfolgenden Ertragswertberechnung in Ansatz gebracht. 

 

 

4.1.2 Bewirtschaftungskosten: 
 

In der in Ansatz gebrachten Miete sind die Bewirtschaftungskosten (Instandhaltung, 

Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis) schon enthalten. Sie werden deshalb 

in der weiteren Ertragswertberechnung in Abzug gebracht. Diese jährlichen Bewirt-

schaftungskosten werden in Anlehnung an die Ertragswertrichtlinie sowie dem 

Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der 

Stadt Herne errechnet. Die jährlichen Bewirtschaftungskosten errechnen sich, wie 

folgt: 

 

Instandhaltungskosten: 
Wohnungseigentum:  14,00 €/m² Wohnfläche/Anno 

 

Verwaltungskosten: 
Wohnungseigentum:  429,00 €/Stück/Anno 

 

Mietausfallwagnis:  2,0 % des Jahresrohertrags 
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4.1.3 Liegenschaftszinssatz: 
 

Gemäß § 21 (2) ImmoWertV ist der Liegenschaftszinssatz der Zinssatz mit denen 

Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüb-

lich verzinst werden. Dadurch sollen die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 

Grundstücksmarkt erfasst werden. Sie sind durch die zuständigen Gutachteraus-

schüsse (gemäß § 193 Absatz 5, Satz 2, Nummer 1 des Baugesetzbuchs) auf der 

Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für 

gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnut-

zungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens (§§ 27 

bis 34) abzuleiten. 

 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Herne hat Liegen-

schaftszinssätze, gemäß § 21 ImmoWertV, ermittelt und im Grundstücksmarktbericht 

2025 veröffentlicht. 

 

Für Wohnungseigentume wird ein Liegenschaftszinssatz von 0,5 % bis 5,0 % ange-

geben. Wobei darauf hinzuweisen ist, dass je höher die Restnutzungsdauer, desto 

höher ist auch der Liegenschaftszinssatz. 

 

Die zuvor aufgeführten Liegenschaftszinssätze, gelten als marktorientierte Zinssätze 

für typisch genutzte Eigentumswohnungen bei Heranziehung der üblicherweise an-

zusetzenden Bodenwerte, Mieten (laut Mietspiegel), Bewirtschaftungskosten und der 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zugrunde gelegten Restnutzungsdauer. Ab-

weichungen können sich aufgrund von Zustand und Art der baulichen Anlagen erge-

ben. 

 

Aufgrund der Lage des zu bewertenden Objekts, der Größe der Wohnanlage, der 

angesetzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 35 Jahren sowie der allgemei-

nen Lage auf dem Grundstücksmarkt in der Stadt Herne, kann hier, unter Berück-

sichtigung aller vorgenannten Faktoren, von einem Liegenschaftszinssatz von 2,0 % 

ausgegangen werden. Es ergeben sich somit folgende Ertragswertberechnungen: 
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4.1.4 Ertragswertberechnung: 
 

Rohertrag / Anno gerundet:    

523,00 €/Monat x 12 Monate = 6.276,00 €/Jahr 

abzgl. Bewirtschaftungskosten:    
a) Instandhaltungskosten    
 Wohnungseigentum 14,00 €/m²  x  85 m²  = 1.190,00 €   
b) Verwaltungskosten    
 Wohnungseigentum 429,00 €/Stck x 1 Stck = 429,00 €   
c) Mietausfallwagnis    
 2,0 % von € 6.276,00 = 125,52 €   

 Zwischensumme: 1.744,52 €   
 Zwischensumme rd.: 1.745,00 €  - 1.745,00 € 

Jahresreinertrag:  = 4.531,00 € 
    
abzgl. Bodenwertverzinsung:   

2,0 % von 16.500,00 € = - 330,00 € 

Jahresreinertrag des Wohnungseigentums:  = 4.201,00 € 

    
Bei einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 35 Jahren 
und einem Liegenschaftszinssatz von 2,0 % ergibt sich ein 
Barwertfaktor von 27,08. Mithin ergib sich: 

  

    
4.201,00 € x 27,08 = 113.763,00 € 

    
abzgl. Wert der besonderen objektspezifischen Grundstücks-
merkmale, hier des Instandhaltungsrückstaus – ohne Obligo -: 

 
= 

 
+/- 0,00 € 

  = 113.763,00 € 

    
zzgl. Bodenwertanteil des Wohnungseigentums: = + 16.500,00 € 

  = 130.263,00 € 

Ertragswert des Wohnungseigentums Nr. 2: rd. 130.000,00 € 
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4.2 Ermittlung des Vergleichswerts mittels Immobilienrichtwert: 
 

Im Vergleichswertverfahren kann gemäß § 24 ImmoWertV neben oder anstelle von 

Vergleichspreisen - insbesondere bei bebauten Grundstücken - jedoch auch ein ob-

jektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 herangezo-

gen werden. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Herne hat 

für den maßgeblichen Teilmarkt Immobilienrichtwerte nach § 20 ImmoWertV veröf-

fentlicht. 

Immobilienrichtwerte sind georeferenzierte, auf einer Kartengrundlage abzubildende 

durchschnittliche Lagewerte für Immobilien bezogen auf ein für diese Lage typisches 

„Normobjekt“. Sie stellen Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke im Sinne von 

§ 20 ImmoWertV dar und bilden die Grundlage für die Verkehrswertermittlung im 

Vergleichswertverfahren nach § 24 Absatz 2 Nr. 2 ImmoWertV. 

Der Immobilienrichtwert als durchschnittlicher Vergleichsfaktor nach § 20 ImmoWertV 

ist dabei auf seine Eignung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 zu prüfen und bei etwa-

igen Abweichungen nach Maßgabe des § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 an die Gegeben-

heiten des Wertermittlungsobjekts im Sinne eines objektspezifisch angepassten Ver-

gleichsfaktors nach § 26 ImmoWertV anzupassen. 

 

Der Immobilienrichtwert der baulichen Anlagen wird von den zuständigen Gutachter-

ausschüssen im Land Nordrhein-Westfalen anhand der den Gutachterausschüssen 

vorliegenden Marktdaten ermittelt. Immobilienrichtwerte sind Vergleichsfaktoren im 

Sinne des § 20 ImmoWertV und bilden eine Grundlage für die Verkehrswertermitt-

lung nach § 24 Abs. 2 ImmoWertV. Immobilienrichtwerte können über das Boden-

richtwertinformationssystem (Boris NRW) abgefragt werden. Das Jahr des Stichta-

ges, die Adresse (Gemeinde und Lage in der Gemeinde), das Baujahr und die 

Wohnfläche sind dabei die entscheidenden Kriterien. Der Gutachterausschuss in der 

Stadt Herne hat aus den Kaufpreisen der Geschäftsjahre 2017 – 2024 (nur Weiter-

verkauf und ohne Beeinflussung durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnis-

se) Immobilienrichtwerte abgeleitet, die georeferenziert sind und sich auf typische 

Normobjekte und typische Grundstücke in den jeweiligen Lagen beziehen. Eine Ab-

frage des Immobilienrichtwerts führte zu folgendem Ergebnis: 

 

 



Verkehrswertgutachten, 10 K 36/25, Straßburger Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne  Seite 39 
 

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SCHEIPER, WESTRING 303, 44629 HERNE 
www.sv-scheiper.de 

Der Immobilienrichtwert für diesen Bereich der „Straßburger Straße“ beträgt zum 

01.01.2025 = 1.560,00 €/m² und ist, wie folgt, definiert: 

 

Teilmarkt:    Eigentumswohnung 

Stichtag:     2025 

Wohnlage:     mittel 

Gebäudeart:    Mehrfamilienhaus 

Baujahr:     1959 

Wohnfläche:     65 m² 

Ausstattungsklasse:  mittel 

Balkon/Terrasse:    vorhanden 

Anzahl der Geschosse:   1 bis 3 

Mietsituation:    unvermietet 

 

Vor dem Hintergrund modellbedingt notwendiger Zu- und Abschläge aufgrund von 

Baujahr, Wohnfläche, Balkon und Anzahl der Geschosse, wird auf Basis sachver-

ständiger Vorberechnung ein Vergleichsfaktor von rd. 1.500,00 €/m² Wohnfläche er-

mittelt. 

 

 
 

Schließlich sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale, z. B. im 

Sinne von Baumängeln und Bauschäden so weit nicht über die Instandhaltungsrück-
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lage gedeckt, in Abzug zu bringen, da der Immobilienrichtwert im Modell als frei von 

derartigen Merkmalen zu interpretieren ist. 

 

Der Vergleichswert ergibt sich somit, wie folgt: 

 

85 m² x 1.500,00 €/m²   127.500,00 € 
        
./. abzgl. Wert der besonderen objektspezifischen Grundstücks- 

    merkmale, hier des Instandhaltungsrückstaus – ohne Obligo -:  +/- 0,00 € 

       127.500,00 € 
        
Vergleichswert des Wohnungseigentums Nr. 2: rd.  128.000,00 € 
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5.0 Verkehrswert (Marktwert): 
 

5.1 Verkehrswert (Marktwert) ohne Sicherheitsabschlag: 
 

Ermittelte Werte: 
a) Ertragswert des Wohnungseigentums Nr. 2:  130.000,00 € 

b) Vergleichswert des Wohnungseigentums Nr. 2:  128.000,00 € 

 

Bei den oben angeführten Ermittlungen wurde unterstellt und vorausgesetzt, dass für 

das zu bewertende Objekt ein Markt besteht. Unter Berücksichtigung aller wertbil-

denden Faktoren, insbesondere des Ertragswerts, der für die Verkehrswertermittlung 

für derartige Objekte von primärer Bedeutung ist sowie der aktuellen Lage auf dem 

Grundstücksmarkt der Stadt Herne, wird der Verkehrswert (Marktwert) des 

46,5674/1000 Miteigentumsanteils an dem Grund- und Gebäudeeigentum, Woh-

nungsgrundbuch Blatt 7554, Gemarkung Herne, Flur 31, Flurstück 262, Straßburger 

Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne, verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-

nung im Erdgeschoss rechts des Hauses Straßburger Straße 30 nebst Kellerraum, 

jeweils Nr. 2 der Aufteilungspläne, am Wertermittlungs-/Qualitätsstichtag 19. Februar 

2026, ohne Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags, auf insgesamt 

 

130.000,00 € 
(einhundertdreißigtausend Euro) 

 

Dies entspricht rd. 1.529,00 €/m² Wohnfläche. 
 

festgestellt. 
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5.2 Verkehrswert (Marktwert) mit Sicherheitsabschlag: 
 

Trotz form- und fristgerechtem Anschreiben konnte von dem Unterzeichner die zu 

bewertende Wohnung nicht von innen besichtigt werden. Aufgrund des unbekannten 

Zustandes der Räumlichkeiten und des damit verbundenen Risikos, wird auf den zu-

vor ermittelten Verkehrswert (Marktwert) ein Sicherheitsabschlag in Höhe von 10 % 

vorgenommen. Es ergibt sich somit: 

 

Verkehrswert (Marktwert) ohne Sicherheitsabschlag: 130.000,00 € 

./. Sicherheitsabschlag (10 % von 130.000,00 €) - 13.000,00 € 
    117.000,00 € 
     

Verkehrswert (Marktwert) mit Sicherheitsabschlag: 117.000,00 € 
 

Der Verkehrswert (Marktwert) des 46,5674/1000 Miteigentumsanteils an dem Grund- 

und Gebäudeeigentum, Wohnungsgrundbuch Blatt 7554, Gemarkung Herne, Flur 31, 

Flurstück 262, Straßburger Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne, verbunden mit dem 

Sondereigentum an der Wohnung im Erdgeschoss rechts des Hauses Straßburger 

Straße 30 nebst Kellerraum, jeweils Nr. 2 der Aufteilungspläne, wird am Wertermitt-

lungs-/Qualitätsstichtag 19. Februar 2026, unter Berücksichtigung eines Sicherheits-

abschlags, auf insgesamt 

 

117.000,00 € 
(einhundertsiebzehntausend Euro) 

 

Dies entspricht rd. 1.376,00 €/m² Wohnfläche. 
 

festgestellt. 
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5.3 Zusammenstellung der ermittelten Werte: 
 

Verkehrswert (Marktwert) 
ohne Sicherheitsabschlag 

130.000,00 € 
i. W.: einhundertdreizigtausend € 

Verkehrswert (Marktwert) 
mit Sicherheitsabschlag 

117.000,00 € 
i. W.: einhundertsiebzehntausend € 

 
 

Der Sachverständige bescheinigt mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm keine der 

Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sach-

verständiger nicht zulässig ist, oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit 

beigemessen werden kann. 

 

Das Gutachten umfasst 43 Seiten, zuzüglich Foto- und Bauplananlagen und ist nur 

dem Zweck des Auftrags gemäß zu verwenden. Kopien des Gutachtens sind ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Unterzeichners, auch auszugsweise, nicht zu ver-

wenden. Alle Urheberrechte verbleiben uneingeschränkt beim verfassenden Sach-

verständigen. 

 

 

Herne, den 23.02.2026 
gez. Dipl.-Ing. U.-H. Scheiper M. Sc. in REV 
 

Dieses Gutachten wurde nur im Original unterzeichnet! 
„Aufgrund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Do-
kumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische 
Wiedergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als 
Ausdruck, keine Haftung übernommen.“ 
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Sicht von der Straße 
aus auf die Vorderfas-
sade des Hauses 
Nr. 30, in dem sich die 
zu bewertende Woh-
nung Nr. 2 befindet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht von der Straße 
aus auf die Vorderfas-
sade der Häuser 
Nr. 26 und Nr. 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht von der Straße 
aus auf die Vorderfas-
sade der Häuser 
Nr. 26, Nr. 28, Nr. 30 
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Sicht vom Gehweg 
aus auf den Hausein-
gang Nr. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht von der Straße 
aus auf die Durchfahrt 
im Haus Nr. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht in den Hof 
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Sicht in den Hof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht vom Hof aus auf 
die Rückfassade des 
Hauses Nr. 30, in dem 
sich die zu bewertende 
Wohnung Nr. 2 befin-
det 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht vom Hof aus auf 
die Rückfassade der 
Häuser Nr. 26 und 
Nr. 28 
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Sicht in den Hof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht vom Treppen-
haus aus auf die Woh-
nungstür Nr. 2 / EG 
Haus Nr. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht auf die Briefkäs-
ten im Treppenhaus / 
EG Haus Nr. 30 



Verkehrswertgutachten, 10 K 36/25, Straßburger Straße 26, 28, 30 in 44623 Herne Seite 48 
 

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SCHEIPER, WESTRING 303, 44629 HERNE 
www.sv-scheiper.de 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht in das Treppen-
haus / KG Haus Nr. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht in das Treppen-
haus / KG Haus Nr. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht in das Treppen-
haus / KG Haus Nr. 30 
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Grundriss Kellergeschoss Haus Nr. 30 (laut Teilungserklärung): 
(ohne Maßstab) 
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Grundriss Erdgeschoss Haus Nr. 30 (laut Teilungserklärung): 
(ohne Maßstab) 
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